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Der „Empfängerpartei“ 

 
 

Name des Unternehmens 

 

sollen im Zusammenhang mit der Maßnahme 

 
 

Bezeichnung Projekt / Ausschreibung 

 

durch die „mitteilende Partei“ 

Netz Leipzig GmbH 
 

Unternehmen der Leipziger Gruppe 

 

vertrauliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die Parteien schließen daher folgende Vereinba-

rung: 

§ 1 Vertrauliche Informationen 

(1) Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind – unabhängig davon, ob sie als vertraulich gekenn-

zeichnet sind oder nicht – alle von der mitteilenden Partei (gleich ob mündlich, schriftlich oder andersartig) 

übermittelten  

• technischen und nichttechnischen Informationen (einschließlich nicht offengelegte Patentschriften, Ge-

schäftsgeheimnisse, Zeichnungen, Modelle, Entwicklungen, Know-how, Apparaturen, Ausstattungen, Algo-

rithmen, Software-Programme), welche sich auf vergangene, aktuelle oder zukünftige Leistungen oder Pro-

dukte der mitteilenden Partei bzw. von Unternehmen, die mit ihr verbunden sind, beziehen, insbesondere 

Informationen betreffend Forschung, experimentelle Arbeiten, Entwicklung, Design, technische Spezifikati-

onen, 

• finanzielle Informationen, Herstellungsmethoden, Marketing- und Vertriebsstrategien, Kundenlisten, Ge-

schäftsprognosen, Angaben, Aktenvermerke, Analysen, Zusammenstellungen, Studien und Informationen 

zur betrieblichen Organisation und Steuerung der mitteilenden Partei bzw. von Unternehmen, die mit ihr 

verbunden sind. 

(2) Gleiches gilt, wenn die Informationen durch mit der mitteilenden Partei verbundene Unternehmen (§ 15 AktG) 

oder durch Berater der mitteilenden Partei oder der mit ihr verbundenen Unternehmen zur Verfügung gestellt 

werden. 

(3) Vertrauliche Information ist auch der Inhalt dieser Vereinbarung. 

§ 2 Keine Vertraulichen Informationen 

(1) Informationen im Sinne von § 1 gelten nicht als Vertrauliche Informationen, wenn 

• sie öffentlich bekannt sind oder der Empfängerpartei nachweislich bereits vor dem Abschluss der Vereinba-

rung bekannt waren, ohne dass das Bekanntsein oder Bekanntwerden auf einer Verletzung einer gesetzli-
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chen Bestimmung oder dieser bzw. einer sonstigen zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung be-

ruht, 

• die Empfängerpartei sie von Dritten erhält, vorausgesetzt, dass dem Dritten die Offenlegung der Informati-

onen der Empfängerpartei gegenüber aufgrund einer gesetzlichen, vertraglichen oder sonstigen Verpflich-

tung nicht untersagt war. 

(2) Soweit sich der Auftragnehmer auf einen der vorgenannten Gründe beruft, hat er diesen Grund nachzuweisen. 

§ 3 Vertraulichkeitspflicht 

(1) Die Empfängerpartei hat alle Vertraulichen Informationen dauerhaft und über die Laufzeit der Vereinbarung hin-

aus vertraulich zu behandeln und alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Vertraulichkeit zu ergreifen. 

Eine Überlassung an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der mitteilenden Partei. 

(2) Die Empfängerpartei ist verpflichtet, Vertrauliche Informationen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

der mitteilenden Partei zu anderen Zwecken als zur Bearbeitung der genannten Maßnahme zu verwenden. 

(3) Eine Vervielfältigung der Vertraulichen Informationen durch die Empfängerpartei ist nur zulässig, soweit diese 

zur Bearbeitung der genannten Maßnahme zwingend erforderlich ist. In diesem Fall stellt die Empfängerpartei si-

cher, dass die Vertraulichen Informationen auch nach der Vervielfältigung weiter als Vertrauliche Informationen 

erkennbar sind und als solche behandelt werden. 

§ 4 Einschränkung der Vertraulichkeitspflicht 

(1) Die Verpflichtung nach § 3 besteht nicht, soweit der Auftragnehmer gegenüber Behörden oder Gerichten gesetz-

lich zur Offenlegung verpflichtet ist oder wird. 

(2) Im Fall des Abs. 1 ist die Empfängerpartei verpflichtet, 

• die mitteilende Partei unverzüglich über das Bestehen und den Umfang dieser Verpflichtung und die ge-

nauen Umstände zu unterrichten, 

• mit der mitteilenden Partei mögliche rechtliche Schritte zur Vermeidung oder Begrenzung der Offenlegung 

zu beraten und diese Schritte umzusetzen, soweit damit keine erheblichen Nachteile für die Empfängerpar-

tei verbunden sind, 

• an die entsprechende Behörde oder das Gericht nur diejenigen Informationen oder Unterlagen weiterzuge-

ben, deren Offenlegung gemäß einer schriftlichen Stellungnahme seiner Rechtsberater, welche der mittei-

lenden Partei in Kopie zur Verfügung zu stellen ist, rechtlich erforderlich ist, 

• soweit möglich, die vertrauliche Behandlung der an die entsprechende Behörde oder das Gericht weiterge-

gebenen Informationen oder Unterlagen zu gewährleisten, 

• mit der mitteilenden Partei Einvernehmen über die Formulierung der Offenlegung der Informationen zu er-

zielen. 

(3) Soweit die Empfängerpartei, ohne dass sie dies zu vertreten hat, den Verpflichtungen nach Abs. 2 nicht vor Of-

fenlegung der Informationen nachkommen kann, unterrichtet sie die mitteilende Partei unverzüglich danach 

über alle Details der Offenlegung. 

§ 5 Weitergabe Vertraulicher Informationen an Mitarbeiter 

(1) Die Empfängerpartei gibt Vertrauliche Informationen nur an solche Mitarbeiter weiter, welche die Informationen 

zur Bearbeitung der genannten Maßnahme zwingend benötigen und entsprechend zur Geheimhaltung verpflich-

tet sind. 

(2) Erhält die Empfängerpartei Kenntnis davon, dass nicht autorisierte Personen Zugang zu Vertraulichen Informati-

onen haben, so informiert sie die mitteilende Partei unverzüglich. 

(3) Die Empfängerpartei ist verpflichtet, der mitteilenden Partei auf Verlangen alle Personen zu nennen, denen sie 

Vertrauliche Informationen zugänglich gemacht hat. 

§ 6 Herausgabe, Vernichtung und Löschung Vertraulicher Informationen 

(1) Die Empfängerpartei erhält keine Rechte an den oder Ansprüche auf die Vertraulichen Informationen; sämtliche 

unter Geltung dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellten Unterlagen und Materialien verbleiben im Eigentum 

der mitteilenden Partei.  
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(2) Die Empfängerpartei ist verpflichtet, jederzeit auf Anforderung und nach Wahl der mitteilenden Partei unverzüg-

lich alle Unterlagen einschließlich sämtlicher Kopien, Abschriften, Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonsti-

ger Vervielfältigungen unmittelbar an sie herauszugeben, zu vernichten oder zu löschen. Die Geltendmachung 

eines Zurückbehaltungsrechts an diesen Unterlagen ist ausgeschlossen. Die Verpflichtung gilt nicht für routine-

mäßig angefertigte Sicherungskopien des elektronischen Datenverkehrs oder sofern und solange nach zwingen-

dem Recht Aufbewahrungspflichten bestehen. Die Empfängerpartei hat der mitteilenden Partei nach Aufforde-

rung die Vernichtung oder Löschung schriftlich zu bestätigen. 

§ 7 Übertragung von Rechten 

Die mitteilende Partei übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit offengelegten Vertraulichen 

Informationen. Die Empfängerpartei kann Rechte aus diesem Vertrag nur mit schriftlicher Zustimmung der mitteilen-

den Partei übertragen. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Die Empfängerpartei verzichtet auf den Zugang der durch die mitteilende Partei abgegebenen Erklärung zum Ab-

schluss dieser Vereinbarung. 

(2) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für 

eine Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(4) Als Gerichtsstand wird soweit gesetzlich zulässig Leipzig vereinbart; die mitteilende Partei ist jedoch berechtigt, 

die Empfängerpartei auch an ihrem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

(5) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bedingungen rechtsunwirksam oder nicht durchführ-

bar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Sollte ein regelungsbe-

dürftiger Punkt rechtsunwirksam, nicht benannt oder nicht ausreichend geregelt worden sein, verpflichten sich 

die Parteien, die so entstandene Lücke im Sinne und Geiste des Vertrages durch eine rechtlich zulässige und dem 

wirtschaftlich Gewollten möglichst nahe kommende Regelung zu schließen. 

 

 

 
 

Ort, Datum    Unterschrift Empfängerpartei 

 

 

 

 
 

Ort, Datum    Unterschrift mitteilende Partei 

 

Hinweise: 

Soweit an der oben benannten Maßnahme ein Vertreter der Empfängerpartei beteiligt wird, ist die Ver-

einbarung vom Vertreter und von der Empfängerpartei jeweils im eigenen Namen getrennt abzuschließen. 

Wird diese Vereinbarung im Zusammenhang mit einer Ausschreibung abgeschlossen, ist sie von der Emp-

fängerpartei mit dem Teilnahmeantrag ausgefüllt und rechtsverbindlich unterzeichnet vorzulegen. 




